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Rechtssache C-404/06

Quelle AG

gegen

Bundesverband der Verbraucherzentralen 
und Verbraucherverbände

(Vorabentscheidungsersuchen des Bundesgerichtshofs)

„Verbraucherschutz — Richtlinie 1999/44/EG — Verbrauchsgüterkauf 
und Garantien für Verbrauchsgüter — Recht des Verkäufers, im 

Fall der Ersatzlieferung für ein vertragswidriges Verbrauchsgut vom 
Verbraucher Wertersatz für die Nutzung dieses Gutes zu verlangen — 
Unentgeltlichkeit der Nutzung des vertragswidrigen Verbrauchsguts“
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Leitsätze des Urteils

 1.  Vorabentscheidungsverfahren — Zuständigkeit des Gerichtshofs — Grenzen
  (Art. 234 EG)
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LEITSÄTZE — RECHTSSACHE C‑404/06

 1.  In einem Verfahren nach Art.  234 EG, 
das auf einer klaren Aufgabentrennung 
zwischen den nationalen Gerichten 
und dem Gerichtshof beruht, hat nur 
das nationale Gericht, das mit dem 
Rechtsstreit befasst ist und in dessen 
Verantwortungsbereich die zu erlas‑
sende gerichtliche Entscheidung fällt, 
im Hinblick auf die Besonderheiten der 
Rechtssache sowohl die Erforderlich‑
keit einer Vorabentscheidung für den 
Erlass seines Urteils als auch die Erheb‑
lichkeit der dem Gerichtshof vorzule‑
genden Fragen zu beurteilen. Daher ist 
der Gerichtshof grundsätzlich gehalten, 
über ihm vorgelegte Fragen zu befinden, 
wenn diese die Auslegung des Gemein‑
schaftsrechts betreffen.

  Der Gerichtshof kann die Entscheidung 
über eine Vorlagefrage eines nationalen 
Gerichts nur ablehnen, wenn die erbe‑
tene Auslegung des Gemeinschaftsrechts 
offensichtlich in keinem Zusammenhang 
mit der Realität oder dem Gegenstand 
des Ausgangsrechtsstreits steht, wenn 
das Problem hypothetischer Natur ist 
oder wenn er nicht über die tatsächli‑
chen oder rechtlichen Angaben verfügt, 
die für eine sachdienliche Beantwortung 
der ihm vorgelegten Fragen erforderlich 
sind.

  In diesem Zusammenhang kann sich 
die Ungewissheit, ob es dem nationalen 
Gericht, nachdem der Gerichtshof eine 
Vorlagefrage zur Auslegung einer Richt‑
linie beantwortet hat, möglich ist, das 
nationale Recht unter Beachtung der vom 
Gerichtshof entwickelten Grundsätze im 
Licht dieser Antwort auszulegen, auf die 
Verpflichtung des Gerichtshofs, über die 
Frage zu befinden, nicht auswirken. Ein 
anderes Ergebnis wäre mit dem Zweck 
der dem Gerichtshof durch Art. 234 EG 
zuerkannten Befugnisse nicht vereinbar, 
die im Wesentlichen eine einheitliche 
Anwendung des Gemeinschaftsrechts 
durch die nationalen Gerichte gewähr‑
leisten sollen.

  (vgl. Randnrn. 19‑22)

 2.  Art.  3 der Richtlinie 1999/44 zu 
bestimmten Aspekten des Verbrauchs‑
güterkaufs und der Garantien für 
Verbrauchsgüter ist dahin auszulegen, 
dass er einer nationalen Regelung entge‑
gensteht, die dem Verkäufer, wenn er 

 2.  Rechtsangleichung — Verbrauchsgüterkauf und Garantien für Verbrauchsgüter — Richt-
linie 1999/44

  (Richtlinie 1999/44 des Europäischen Parlaments und des Rates, Art. 3)
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QUELLE

ein vertragswidriges Verbrauchsgut 
geliefert hat, gestattet, vom Verbrau‑
cher Wertersatz für die Nutzung des 
vertragswidrigen Verbrauchsguts bis 
zu dessen Austausch durch ein neues 
Verbrauchsgut zu verlangen.

  Sowohl aus dem Wortlaut als auch 
aus den einschlägigen Vorarbeiten der 
Richtlinie geht nämlich hervor, dass der 
Gemeinschaftsgesetzgeber die Unent‑
geltlichkeit der Herstellung des vertrags‑
gemäßen Zustands des Verbrauchsguts 
durch den Verkäufer zu einem wesent‑
lichen Bestandteil des durch diese 
Richtlinie gewährleisteten Verbrau‑
cherschutzes machen wollte. Diese 
dem Verkäufer auferlegte Verpflich‑
tung, die Herstellung des vertragsge‑
mäßen Zustands des Verbrauchsguts 
unentgeltlich zu bewirken, sei es durch 

Nachbesserung, sei es durch Austausch 
des vertragswidrigen Verbrauchsguts, 
soll den Verbraucher vor drohenden 
finanziellen Belastungen schützen, 
die ihn in Ermangelung eines solchen 
Schutzes davon abhalten könnten, 
seine Ansprüche geltend zu machen. 
Diese vom Gemeinschaftsgesetzgeber 
gewollte Garantie der Unentgeltlichkeit 
bedeutet, dass jede finanzielle Forderung 
des Verkäufers im Rahmen der Erfül‑
lung seiner Verpflichtung zur Herstel‑
lung des vertragsmäßigen Zustands des 
Verbrauchsguts, auf das sich der Vertrag 
bezieht, ausgeschlossen ist. Die Unent‑
geltlichkeit der Herstellung des vertrags‑
gemäßen Zustands entspricht auch dem 
Zweck der Richtlinie, mit der ein Beitrag 
zur Erreichung eines hohen Verbrau‑
cherschutzniveaus geleistet werden soll.

  (vgl. Randnrn. 33‑34, 36, 43 und Tenor)


